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Betrifft
Entschließung des NÖ Landtages betreffend die Baurechtsa

Sehr geehrter Herr Präsident!

Im Sinne der Resolution des Landtages von Niederös

Ltg. Zl. 770, betreffend der Baurechtsaktion des Landes NÖ

folgende Stellungnahme vor:

Der Ankauf von Bauparzellen im Rahmen der B

Zugrundelegung raumordnungspolitischer Aspekte unter gl

zur Verfügung stehenden Budgetmittel. Das Ziel der Erhal

Erweiterung von Abwanderung bedrohten bzw finanzsch

Grundlage dieser Förderung. Bekanntermaßen liegt 

Baurechtsaktion darin, Jungfamilien durch den gezielten Erw

erstmaligen Begründung eines Eigenheimes zu unterstützen

Die im Zusammenhang mit den Landtagsresolutionen v

29. Juni 2000 durchgeführte Grundlagenforschung, deren E

des Zwischenberichts vom 15. Januar 2001 waren, werden

Volkszählung und den Anregungen des Rechnungshof

Richtlinien einfließen. Unter Berücksichtigung, dass das ri
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion
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Volkszählung auf Grund der anhängigen Einsprüche bis dato noch nicht vorliegt, ist eine

endgültige Beurteilung einzelner Gemeinden in Bezug auf ihre Förderungswürdigkeit im

Rahmen der Baurechtsaktion gegenwärtig noch nicht möglich. Daher konnte eine

Beantwortung der Landtagsresolution über eine Änderung der Richtlinien im Jahr 2001

nicht erfolgen.

Um eine effektive Umsetzung der geforderten Modifizierung der Richtlinien zu

gewährleisten, wird unter den gegebenen Umständen und in Zusammenarbeit mit

den befassten Abteilungen an Lösungen gearbeitet.

Die in der Resolution angesprochene Problematik ständig steigender Grundstückspreise

in den städtischen Gebieten und die damit verbundene Abwanderung in das

kostengünstigere Umland ist ein nicht überall allgemein gültiges Argument. Anhand

der Siedlungsentwicklung etwa des Wiener Umlandes, des nach wie vor ungebrochenen

Zustromes in diese Region und den damit verbundenen enorm hohen Grundstückskosten,

stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit, einem ohnehin begehrten Siedlungsgebiet durch

eine Förderung zusätzlich Attraktivität zu verleihen.

Zu bedenken ist die Tatsache, dass wegen der stark steigenden Anschaffungskosten,

die Aussicht auf einen Rückfluss des gebundenen Kapitals in Form von Rückkäufen

durch die Baurechtsinhaber als eher gering einzustufen ist. Daher werden Modelle

überlegt, die den vorzeitigen Erwerb der Grundstücke durch die Bauberechtigten

interessant machen sollen. Diese rückfließenden Mittel werden für neue Grundankäufe

verwendet.

Im Hinblick auf die Neugestaltung der Richtlinien kann allerdings versichert werden,

dass diese eine Straffung und Konkretisierung im angebrachten Ausmaß zur Folge haben

wird.

Die NÖ Landesregierung beehrt sich, dies zu berichten.

Dr. P r ö l l

Landeshauptmann

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung


